
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1928/6/12 1Ob547/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1928

Norm

EO §213 IIA

EO §213 III

Rechtssatz

Die Hypothekargläubiger können aus dem Grunde, daß das Geschäft zwischen dem betreibenden Gläubiger und

Verpflichteten wucherisch sei, Widerspruch nicht erheben.

Anmerkung

SZ 10/148

Entscheidungstexte

1 Ob 547/28

Entscheidungstext OGH 12.06.1928 1 Ob 547/28
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